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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1991

Norm

StGB §130

Rechtssatz

Auch ein am Tatort nicht anwesender, aber die Tatausführung unterstützender (§ 12, 3.Fall, StGB) Tatbeteiligter, ohne

bei der Sachwegnahme selbst mitzuwirken, haftet als Täter nach dem § 130,

2. Fall, StGB.
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